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Zweiter Dresdner Gleichstellungs-Aktionsplan der Landeshauptstadt Dresden zur Umsetzung der Europäischen Charta für 

die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene (2021/22 bis 2026) 
 
Artikel 6 – Kampf gegen Stereotype 

(1) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner verpflichtet sich, Vorurteile, Praktiken und sprachliche Wendungen sowie Bilder zu bekämpfen und so weit wie 

möglich zu verhindern, welche auf der Vorstellung der Über- oder Unterlegenheit eines Geschlechtes oder auf stereotypen Geschlechterrollen für Frauen 

und Männer beruhen. 

(2) Zu diesem Zweck sorgt der / die Unterzeichner/-in dafür, dass die eigenen öffentlichen und internen Mitteilungen dieser Verpflichtung voll entsprechen 

und positive Geschlechterbilder und -beispiele befördern. 

(3) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner unterstützt des Weiteren die eigenen Mitarbeiter/-innen durch Ausbildungs- und andere Maßnahmen in der 

Erkennung und Beseitigung stereotyper Einstellungen und Verhaltensweisen und regelt auch die Verhaltensstandards in dieser Hinsicht. 

(4) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner führt Aktivitäten und Kampagnen durch, um das Bewusstsein für den schädlichen Einfluss von Geschlechterstere-

otypen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern zu schärfen. 

 

Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

In der Öffentlichkeitsar-
beit der Stadt Dresden 
werden geschlechterdif-
ferenzierte Aspekte ver-
stärkt berücksichtigt. Rol-
lenstereotype Darstellun-
gen werden nicht nur 
vermieden, sondern ge-
zielt aufgebrochen. Das 
gilt gleichermaßen für in-
terne wie externe Infor-
mationsvermittlung nebst 
Kooperationen. 

 geschlechterdifferenzierte 
Daten (inklusive entwi-
ckelter Kontrollmechanis-
men wie zum Beispiel der 
Evaluation) 

 verwaltungsinterne Fort-
bildungen zum Thema 
Gender Mainstreaming 

 Evaluationsbögen / Feed-
backs zur Ausstellung 

 durchgängige Verwen-
dung geschlechterge-
rechter Sprache im sämt-
lichen Schriftverkehr (in-
tern und extern, incl. On-
line-Präsentationen) der 
Landeshauptstadt (LH) 
Dresden, unter anderem 
durch Beachtung der ak-
tuellen Broschüre der LH 
Dresden zur Thematik 

sehr hoch Geschäftsbereich Ober-
bürgermeister (GB OB) 
(federführend); alle Ge-
schäftsbereiche 

 

 geschlechtersensible Re-
flexion der Kommunikati-
ons- und Diskussionskul-

sehr hoch alle Geschäftsbereiche  
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

tur im Hinblick auf alltäg-
liche Umgangsformen so-
wie entsprechende Be-
nennung von Ungleichbe-
handlungen und Diskri-
minierungsgefahren 

 Weiterführung des The-
menfeldes „Gegen sexis-
tische Werbung“ über Öf-
fentlichkeitsarbeit 

sehr hoch Gleichstellungsbeauf-
tragte (GLB) (federfüh-
rend) 

 

 konsequentes Vorgehen 
gegen sexistische Wer-
bung und Alltagssexismus 

sehr hoch GLB (federführend); alle 
Geschäftsbereiche 

 

 Beteiligung an der bun-
desweiten Debatte zum 
Umgang mit dem dritten 
Geschlecht unter Beach-
tung der Umsetzung ge-
setzlicher Vorgaben 

mittel GLB; alle Geschäftsberei-
che  

 

Die Stadt Dresden setzt 
Maßstäbe zur Erkennung 
und Beseitigung von Rol-
lenstereotypen bei der 
Ausbildung und Berufs-
wahl. 
 

 Teilnahme von Einrichtun-
gen und Institutionen am 
Girls´ und Boys´ Day 
(GDBD) 

 Teilnahme von Mädchen 
und Jungen an Angeboten 
zum GDBD und weiteren 
geschlechtersensiblen Be-
rufsorientierungsprojek-

 Weiterführung der Orga-
nisation des GDBD im 
Büro der GLB 

hoch GLB  

 Informationen zum GDBD 
in der Öffentlichkeit 

hoch GLB  

 gezielte Förderung weite-
rer geschlechtersensibler 
Berufsorientierungspro-
jekte in Dresden 

hoch GB 2 / Bildungsbüro / Re-
gionale Koordinierungs-
stelle für Berufsorientie-
rung (RKO); GLB, über 
Netzwerke1 

 

                                                           
1 Dies bedeutet die Einbeziehung von entsprechend thematisch spezialisierten Einrichtungen wie Institutionen. 
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

Die Stadt Dresden fördert 
die geschlechtsunspezifi-
sche Berufswahl nach Eig-
nung und Neigung. 
 
Die Stadt Dresden entwi-
ckelt Strategien zur Er-
weiterung des Berufs-
wahlspektrums junger 
Frauen und Männer für 
die Ausbildungsberufe 
der LH Dresden und setzt 
diese um. Dies bezieht 
sich auf sämtliche Ausbil-
dungsberufe und Studi-
engänge der Stadt. 

ten in Dresden (wie bei-
spielsweise die Girls´ Day 
Akademie Dresden) 

 gezielte Werbung für Be-
rufe, die traditionell eher 
weniger an ein Geschlecht 
gebunden sind, wie zum 
Beispiel Erzieher für Jun-
gen 

 Hinwirkung auf die Erhö-
hung des Anteiles von 
(hauptamtlichen) weibli-
chen beziehungsweise 
männlichen Mitarbeiten-
den in den jeweils „ge-
schlechtsuntypischen“ 
Bereichen, beispielsweise 
in Kitas, Bibliotheken o-
der der Feuerwehr 

hoch alle Geschäftsbereiche  

 Veränderung von Sicht- 
und Verhaltensweisen 
hinsichtlich der gesell-
schaftlichen geschlechts-
spezifischen Rollenbilder 
durch entsprechende Öf-
fentlichkeitsarbeit 

hoch GLB; alle Geschäftsberei-
che 

 

 Nutzung des Einflusses 
der Schulen und der El-
tern auf die Berufswahl 
zur Vermeidung von Ge-
schlechtsstereotypen 

hoch GB 2 / Amt 51, EB Kita, 
Amt 58  
 

 

 Überprüfung und Anpas-
sung von Berufsbezeich-
nungen und Ausbildungs-
inhalten 

mittel GB 1 / Amt 10  

 Entwicklung erster stra-
tegischer Ansätze zur 
Teilzeit-Ausbildung in 
Ausbildungsberufen 

mittel GB OB / Amt 80; GB 1 / 
Amt 10; GB 5 / Jobcenter 
(JC); Industrie- und Han- 
delskammer (IHK); Hand- 
werkskammer (HWK) 
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

 Weiterführung der spezi-
fischen Unterstützung 
von Alleinerziehenden 
über das Alleinerziehen-
den Netzwerk Dresden 
(AND) und dessen Struk-
turen 

sehr hoch GLB; GB OB / Amt 80; GB 
2 / Amt 51 

 

 weiterer nationaler und 
internationaler Aus-
tausch zu best-practice-
Beispielen in Netzwerken 
und Partnerstädten 

mittel GLB (federführend); alle 
Geschäftsbereiche 

 

 Öffentlichkeitsarbeit an 
Schulen und im Berufsin-
formationszentrum 

mittel GLB über Netzwerke  

Die Stadt Dresden unter-
stützt die Erweiterung 
des Verhaltensreper-
toires zur Überwindung 
von Rollenstereotypen 
durch Informationen und 
öffentlichkeitswirksame 
Maßnahmen. 

 einschlägige Informations-
veranstaltungen und -an-
gebote 

 geschlechterdifferenzierte 
Datenanalyse hinsichtlich 
der Geschlechterverhält-
nisse bei der Verleihung 
von Ehrentiteln wie der 
Ehrenbürgerschaft 

 regelmäßige Verleihung 
der verwaltungsinternen 
Auszeichnung „Chancen-
gleich im Fachbereich“ – 
mit entsprechender Be-
werbung – aller zwei 
Jahre 

hoch alle Geschäftsbereiche  

 Sicherstellung und Wei-
terentwicklung von Ange-
boten geschlechtersen-
sibler Jugendarbeit sowie 
entsprechender Leistun-
gen und Dienste der Ju-
gendhilfe zum Aufbre-
chen von Stereotypen 

hoch GLB über Netzwerke; GB 
2 / Amt 51 (federfüh-
rend) 

 

 Hinwirken auf gemischt- sehr hoch  GB 2 / EB Kita und Amt 
51 
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

geschlechtliche Betreu-
ungsteams als Standard 
in der Kinder- und Ju-
gendhilfe, insbesondere 
in der Kindertagesbetreu-
ung, der Jugendarbeit, 
der Jugendverbandsar-
beit, der Jugendsozialar-
beit sowie in den statio-
nären Hilfen zur Erzie-
hung, dem allgemeinen 
sozialen Dienst und den 
Erziehungsberatungsstel-
len 

 Vorbildwirkung durch ge-
lebte Geschlechterdemo-
kratie in den Teams der 
Kinder- und Jugendar-
beit, insbesondere in der 
Kindertagesbetreuung, 
der Jugendarbeit, der Ju-
gendverbandsarbeit, der 
Jugendsozialarbeit sowie 
in den stationären Hilfen 
zur Erziehung, dem allge-
meinen sozialen Dienst 
und den Erziehungsbera-
tungsstellen 

hoch GB 2 / EB Kita und Amt 
51 

 

 durchgängige, Stereoty-
pen vermeidende, Öf-
fentlichkeitsarbeit unter 

hoch alle Geschäftsbereiche  
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

dem Aspekt geschlechtli-
cher Vielfalt (auch) im 
Rahmen von Diversität 

 

Artikel 10 – Vielfältige Diskriminierungen oder Benachteiligungen 

(1) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner anerkennt, dass Diskriminierung aus Gründen des Geschlechtes, der Rasse, der ethnischen oder sozialen Her-

kunft, genetischer Merkmale, der Sprache, der Religion oder des Glaubens, politischer oder sonstiger Überzeugungen, der Zugehörigkeit zu einer nationa-

len Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung verboten ist. 

(2) Darüber hinaus anerkennt die / der Unterzeichner/-in, dass viele Frauen und Männer trotz dieses Verbotes vielfältigen Diskriminierungen und Benachteili-

gungen ausgesetzt sind, wozu auch sozioökonomische Benachteiligungen zählen, welche ihre Fähigkeit, die anderen in dieser Charta dargelegten und 

erwähnten Rechte wahrzunehmen, unmittelbar beeinträchtigen. 

(3) Die / der Unterzeichner/-in verpflichtet sich, im Rahmen des eigenen Kompetenzbereiches alle zumutbaren Handlungen zu setzen, um die Auswirkungen 

vielfältiger Diskriminierungen oder Benachteiligungen zu bekämpfen, wozu folgende Schritte zählen: 

 Sicherstellen, dass die Probleme vielfältiger Diskriminierungen und Benachteiligungen in einem Gleichstellungs-Aktionsplan und Gender Assess-

ments aufgegriffen werden 

 Sicherstellen, dass die Probleme vielfältiger Diskriminierungen und Benachteiligungen bei der Durchführung von Aktionen oder Maßnahmen gemäß 

anderen Artikeln dieser Charta berücksichtigt werden 

 Durchführung öffentlicher Informationskampagnen zur Bekämpfung von Stereotypen und Förderung der Gleichbehandlung von Frauen und Män-

nern, die vielfältigen Diskriminierungen und Benachteiligungen ausgesetzt sind 

 Durchführung spezieller Maßnahmen zur Abdeckung der besonderen Bedürfnisse von Migrantinnen 

 

Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

Die grundlegenden Analy-
sen der Stadt Dresden 
werden unter Einbezie-
hung von Genderaspek-
ten durchgeführt. Die Er-
gebnisse bezüglich der 

 Dokumentationen und Stu-
dien mit ausdrücklicher 
Berücksichtigung des 
Genderthemas (zum Bei-
spiel Frauengeschichte, 
Väterbilder, Familienfor-
men / geschlechtliche und 

 Entwicklung von Projek-
ten / Fachveranstaltun-
gen unter dezidierter Be-
rücksichtigung der Ge-
schlechtergerechtigkeit 
und geschlechtlichen 
Vielfalt (beispielsweise 

hoch alle Geschäftsbereiche  
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

unterschiedlichen ge-
schlechtsspezifischen Le-
benssituationen werden 
in den Planungs- und Ent-
scheidungsprozessen so-
wie in den Leitbildern für 
städtische Dienstleistun-
gen berücksichtigt. 

sexuelle Vielfalt)  auch unter dem Aspekt 
einer Vorbildfunktion)  

 Aufnahme und Erweite-
rung aussagefähiger Gen-
derdaten in sämtliche(n) 
Publikationen der Stadt 

hoch alle Geschäftsbereiche  

   Überprüfung und gegebe-
nenfalls Überarbeitung 
des „Gender Checks“ 

 Intensivierung der ver-
waltungsinternen Anwen-
dung des „Gender 
Checks“ 

sehr hoch alle Geschäftsbereiche  

Die öffentlichen Einrich-
tungen und Dienstleis-
tungen der Stadt Dresden 
sind für alle Geschlechter 
gleichermaßen attraktiv. 
Die Stadt gewährleistet 
unabhängig vom Ge-
schlecht, der sexuellen 
Orientierung und / oder 
sonstiger Diskriminie-
rungsfaktoren (Herkunft, 
Alter, Behinderung et 
cetera) gleichen Zugang 

 geschlechterdifferenzierte 
Daten (inklusive entwickel-
ter Kontrollmechanismen 
wie zum Beispiel der Evalu-
ation) 

 Erhöhung des Anteiles von 
Männern in kommunalen 
Kindertageseinrichtungen 
 

 Umsetzung des Aktions-
planes zum Übereinkom-
men der Vereinten Natio-
nen über die Rechte von 
Menschen mit Behinde-
rungen (UN-Behinderten-
rechtskonvention – kurz 
UN-BRK) 

hoch Beauftragte für Men-
schen mit Behinderun-
gen (BMB) (federfüh-
rend); alle Geschäftsbe-
reiche 

 

 geschlechtersensible Re-
flexion der Kommunikati-
ons- und Diskussionskul-
tur im Hinblick auf alltäg-
liche Umgangsformen so-
wie entsprechende Be-

sehr hoch alle Geschäftsbereiche  
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

und eine gerechte Res-
sourcenverteilung, zum 
Beispiel hinsichtlich ge-
sellschaftlicher Teilhabe 
und persönlicher Entfal-
tung. 

nennung von Ungleichbe-
handlungen und Diskrimi-
nierungsgefahren 

 Umsetzung des Lokalen 
Handlungsprogrammes 
(LHP) sowie des Aktions-
planes Integration (2021-
2026) der LH Dresden 
und einschlägiger Maß-
nahmen der Sportent-
wicklungsplanung 

hoch GB OB / Amt 15 (feder-
führend); Integrations- 
und Ausländerbeauf-
tragte (INAUSLB); GB 1 / 
EB Sportstätten Dresden 
(EB Sport); alle Ge-
schäftsbereiche 

 

 Intensivierung der ver-
waltungsinternen Anwen-
dung des „Gender 
Checks“ unter Einbezie-
hung der LSBTIAQ*2- Per-
spektive 

sehr hoch alle Geschäftsbereiche  

 Fortführung einschlägiger 
Veranstaltungen, wie der 
„Interkulturellen Tage“, 
des „Christopher-Street-
Days“ oder der „Parade 
der Vielfalt“ sowie Beteili-
gung an Veranstaltungen 
im Rahmen Europäischer 
Protesttage beispiels-
weise für Menschen mit 
Behinderungen  

sehr hoch INAUSLB; GLB; BMB  

                                                           
2 Abkürzung LSBTIAQ* - lesbisch, schwul, bi-, trans-, inter-, asexuell, queer sowie weitere Personen, die sich nicht in einer der voran gegangenen Benennungen wiederfinden.  
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

 Entwicklung beziehungs-
weise Fortführung kon-
kreter Maßnahmen zur 
verstärkten Einbeziehung 
und Unterstützung be-
stimmter Zielgruppen, 
beispielsweise in öffentli-
chen Bibliotheken, der 
Stadtplanung, im Jobcen-
ter 

hoch alle Geschäftsbereiche  

 Intensivierung der Be-
kanntmachung der An-
laufstelle(n) zu Diskrimi-
nierungen nach Allgemei-
nem Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG) 

sehr hoch GLB (federführend)  

 bedarfsorientierte Auf-
nahme von Antidiskrimi-
nierungsklauseln in den 
internen und externen 
Schriftverkehr der Stadt 
(zum Beispiel bei Verträ-
gen, Bescheiden, Verein-
barungen, Richtlinien) 

hoch GB OB (federführend); 
alle Geschäftsbereiche 

 

 Fortsetzung und Intensi-
vierung des Gender-
Budgeting-Prozesses 

hoch GB 2 / EB Kita   

 Jeweilige Prüfung der Ein-
richtungen von Steh- und 
Sitztoiletten bei künftigen 
Bauten im öffentlichen 
Raum 

hoch GB 2 / Amt 40; GB 6 / 
Amt 65 
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

 Strategie, um mehr Män-
ner in Ausbildung zum Er-
zieher zu bringen sowie 
gezielte Werbung und 
Einstellung von Männern 
als Erzieher 

hoch GB 2 / EB Kita (federfüh-
rend) 

 

   gezielte Werbung und 
Strategien, um mehr 
Frauen in technischen Be-
reichen einzustellen 

hoch GB 1 (federführend); alle 
Geschäftsbereiche 

 

Die Stadt Dresden ge-
währleistet den gleichbe-
rechtigten Zugang zu In-
formationen über das 
Dienstleistungsangebot. 
Bei der Gestaltung von 
Publikationen, Infomate-
rialien, Webseiten et 
cetera wird neben der 
Verständlichkeit auch auf 
eine geschlechterge-
rechte Sprache und Bild-
auswahl geachtet. 

 geschlechterdifferenzierte 
Daten (inklusive entwickel-
ter Kontrollmechanismen 
wie zum Beispiel der Evalu-
ation), unter anderem zur 
Nutzung des Angebotes 

 geschlechtergerechter, 
mehrsprachiger und weit-
gehend barrierefreier Zu-
gang zu Informationen 
und Beratungsleistungen 

sehr hoch alle Geschäftsbereiche  

 weitere Durchführung ge-
schlechterdifferenzierter 
Veranstaltungen und Aus-
stellungen, gegebenen-
falls „Themenjahre“ 

hoch GLB und über Netzwerke  

 Entwicklung von öffent-
lichkeitswirksamen Maß-
nahmen zur Erhöhung 
der Sensibilität gegen-
über bestimmten The-
men (zum Beispiel Le-
benslagen von LSBTIAQ*; 
Männer für Kinderbetreu-
ung oder männliches Ge-
sundheitsbewusstsein, 
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf; Themenjahre) 

hoch GLB (federführend); alle 
Geschäftsbereiche 
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Artikel 11 – Rolle als Arbeitgeber 

(1) In der Rolle als Arbeitgeber anerkennt die / der Unterzeichner/-in das Recht auf Gleichstellung von Frauen und Männern betreffend alle Aspekte der Be-

schäftigung einschließlich Arbeitsorganisation und Arbeitsbedingungen. 

(2) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner anerkennt das Recht auf das Vereinen von Beruf, gesellschaftlichem Leben und Privatsphäre sowie das Recht auf 

Würde und Sicherheit am Arbeitsplatz. 

(3) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner verpflichtet sich, alle zumutbaren Maßnahmen einschließlich gesetzlich zulässiger positiver Unterstützungsmaß-

nahmen zu treffen, um die oben erwähnten Rechte zu unterstützen. 

(4) Die in Punkt (3) erwähnten Maßnahmen umfassen folgende Schritte: 

a. Prüfung der relevanten Politiken und Verfahren im Hinblick auf die Beschäftigung innerhalb der eigenen Organisation sowie Entwicklung und Umset-

zung der die Beschäftigung betreffenden Abschnitte im Gleichstellungs-Aktionsplan, um Ungleichheiten innerhalb eines zumutbaren Zeitraumes zu 

beseitigen, wobei unter anderem folgende Punkte zu berücksichtigen sind: 

 gleiche Bezahlung einschließlich gleicher Bezahlung für gleiche Arbeit 

 Vorkehrungen für die Prüfung von Lohn-, Gehalts- und Pensionssystemen 

 Maßnahmen zur Sicherstellung fairer und transparenter Beförderungs- und Karrierechancen 

 Maßnahmen zur Sicherstellung einer ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern auf allen Ebenen, insbesondere zur Beseitigung von Un-

ausgewogenheiten auf der Führungsebene 

 Maßnahmen zur Beseitigung geschlechterspezifischer Aufteilungen von Berufsfeldern und zur Förderung von Personen, die sich für nichttraditio-

nelle Berufe entscheiden 

 Maßnahmen zur Sicherstellung fairer Einstellungsverfahren 

 Maßnahmen zur Sicherstellung angemessener, gesunder und sicherer Arbeitsbedingungen 

 Verfahren zur Konsultation von Mitarbeiter/-innen und ihrer Gewerkschaften, wodurch eine ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern in 

allen Konsultations- oder Verhandlungsgremien sichergestellt werden soll 

b. Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz durch Klarstellung, dass solche Verhaltensweisen nicht akzeptabel sind, durch die Unterstüt-

zung von Opfern, die Einführung und Umsetzung transparenter Strategien für den Umgang mit Tätern sowie die Schärfung eines entsprechenden Prob-

lembewusstseins 

c. Aufbau eines Beschäftigtenstabes auf allen Organisationsebenen, der die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Vielfalt der lokalen Bevölkerung wider-

spiegelt 

d. Unterstützung der Mitarbeiter/-innen bei der Vereinbarkeit von Beruf, gesellschaftlichem Leben und Familie durch: 
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 Einführung von Politiken, die wenn möglich eine Anpassung der Arbeitszeit sowie Regelungen für die Betreuung von Familienmitgliedern von Mitar-

beiter/-innen vorsehen 

 Ermutigung männlicher Mitarbeiter, ihre Karenzmöglichkeiten auszuschöpfen 

 

Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

Die Stadt Dresden achtet 
auf ein geschlechterge-
rechtes Personalmanage-
ment. 

 Berichterstattung zum 
Frauenförderplan 

 Anzahl der Beratungen 
durch die Frauenbeauf-
tragte / Frauenkommission 

 geschlechterdifferenzierte 
Beschäftigungszahlen im 
Verhältnis zur entspre-
chenden Teilnahme an 
Fortbildungen 

 Fortbildungsevaluation 

 Umsetzung, Evaluierung 
und regelmäßige Fort-
schreibung des Frauen-
förderplanes sowie be-
darfsgerechte Erstellung 
weiterer Befragungen der 
Beschäftigten (zum Bei-
spiel im Hinblick auf 
Diversität, Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie) 

hoch Frauenbeauftragte (FB); 
örtliche Personalräte; 
Gesamtpersonalrat 
(GPR); alle Geschäftsbe-
reiche 

 

 Teilnahme an Fortbildun-
gen durch die Mitglieder 
der Frauenkommission 

mittel FB; alle Geschäftsberei-
che 

 

Die Stadt Dresden setzt 
die Sensibilisierung von 
Personal- und Organisati-
onsverantwortlichen hin-
sichtlich der Bedeutung 
von Gender 
Mainstreaming für die 
tägliche Arbeit fort. 

 Teilnahme an einschlägi-
gen Fortbildungen 

 Fortbildungsevaluation 

 weitere Förderung des In-
teresses der genannten 
Zielgruppe für das Thema 
Gender Mainstreaming 
und Angebot spezieller 
Fortbildungen im Rahmen 
der zentralen Fortbildung 
zur Genderdimension 

hoch GB 1 / Amt 10  

 Erarbeitung von Veran-
staltungsangeboten mit 
dem Ziel der Sensibilisie-
rung insbesondere von 
Führungskräften und Per-
sonalverantwortlichen  

hoch GB 1 / Amt 10  
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

 Sammlung positiver Bei-
spiele zur Umsetzung von 
Gender Mainstreaming 
aus der Verwaltung und 
Veröffentlichung im MIS 

mittel AG Gender 
Mainstreaming (feder-
führend) 

 

 Wiederaufleben des Aus-
zeichnungsverfahrens 
“Chancengleich im Fach-
bereich” mit regelmäßi-
ger Auslobung und Veröf-
fentlichung im MIS 

hoch AG Gender 
Mainstreaming (feder-
führend); alle Geschäfts-
bereiche 

 

 weitere, regelmäßig jähr-
liche Durchführung von 
Personalgesprächen 

sehr hoch alle Geschäftsbereiche  

Die Stadt Dresden stellt 
einen durchgängigen In-
formationsfluss für sämt-
liche Beschäftigte durch 
das Mitarbeiterinformati-
onssystem (MIS) sicher. 

  schrittweise Einrichtung 
eines entsprechenden Zu-
griffes auf das MIS für alle 
Mitarbeitenden der LH 
Dresden inklusive Eigen-
betriebe 

sehr hoch GB 1 / EB IT-Dienstleis-
tungen 

 

 Zentralisierung von Infor-
mationen beispielsweise 
zur Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf unter ei-
ner einschlägigen Rubrik 
im MIS 

hoch GB 1   

   Fortführung der Bereit-
stellung von Informatio-
nen durch die AG Gender 
Mainstreaming und der 
GLB sowie deren Aktuali-
sierung 

hoch AG Gender 
Mainstreaming; GLB 
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

Die Stadt Dresden ist be-
strebt, eine ausgewogene 
Vertretung von Frauen 
und Männern, vor allem 
in Führungsebenen und 
in der Nachwuchsgewin-
nung und -förderung, zu 
gewährleisten. 

 Geschlechterdifferen-
zierte Kennzahlen 

 Erhöhung des Anteils 
von Frauen in Füh-
rungspositionen der 
städtischen Einrich-
tungen und Unterneh-
men 

 Weiterbildungen (für 
Azubis, Studierende, Mit-
arbeitende und Führungs-
kräfte) im Rahmen der 
zentralen Fortbildung un-
ter dem Aspekt der Chan-
cengerechtigkeit aller Ge-
schlechter 

hoch GB 1 / Amt 10  

 Optimierung von Stel-
lenbe- und -ausschrei-
bungen (hinsichtlich Ge-
schlechtsneutralität, 
Gleichbehandlung, Ver-
einbarkeit von Beruf / Fa-
milie, gezielter Fachkräf-
teansprache, geschlech-
tergerechter Sprache) 

hoch GB 1 / Amt 10  

 Verbesserung und Förde-
rung der Work-Life-Ba-
lance (insbesondere im 
Führungsbereich auch 
beispielsweise mit Blick 
auf Teilzeit, mobile Ar-
beit, Teleheimarbeit / 
Home-Office) 

hoch GB 1 / Amt 10 (Rahmen-
bedingungen); alle Ge-
schäftsbereiche 

 

 Beobachtung des ange-
schobenen Prozesses und 
kritische Begleitung der 
Weiterentwicklung der 
Organisationsentwicklung 
der Stadtverwaltung 
Dresden hinsichtlich der 

hoch GB 1 /Amt 10 (federfüh-
rend) 
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

Erhöhung des Anteils von 
Frauen in Führungsver-
antwortung und -positio-
nen 

 weitere Bereitstellung 
von Informationen / Ver-
öffentlichungen (bei-
spielsweise neben einem 
Leitfaden für Mütter auch 
einen solchen für Väter 
beziehungsweise für Fa-
milien oder Alleinerzie-
hende) 

hoch GB 1 / Amt 10  

Die Stadt Dresden fördert 
die Erhöhung des Antei-
les von Mädchen und 
Jungen in „geschlechts-
untypischen“ Ausbil-
dungsberufen. 

 Evaluierung / Feedbacks zu 
den Veranstaltungen 

 weitere Teilnahme an 
(Berufs-)Messen, wie bei-
spielsweise „Karrie-
reStart“ und einschlägi-
gen Aktionstagen wie bei-
spielsweise „Bildung“ der 
IHK sowie „genial sozial“ 

sehr hoch GB OB / Amt 80; GB 1 / 
Amt 10 

 

 Beibehaltung beziehungs-
weise Intensivierung der 
Durchführung von Son-
der- oder sonstigen be-
rufsorientierten Veran-
staltungen, zum Beispiel 
in Schulen / bei der Be-
rufsberatung der Agentur 
für Arbeit Dresden 

sehr hoch GLB über Netzwerke; GB 
OB / Amt 80; GB 2 

 

 vorausschauende Perso-
nal- und Qualifizierungs-
planung sowie gezielte 

sehr hoch GB OB / Amt 80; GB 1 / 
Amt 10 und EB IT-Dienst-
leistungen 
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

Werbung für Nachwuchs-
kräfte 

 Beteiligung der LH Dres-
den am GDBD als Arbeit-
geberin auch infolge des 
Beitrittes der LH Dresden 
zur Initiative Klischeefrei 

mittel GLB (federführend über 
Netzwerke); alle Ge-
schäftsbereiche 

 

Die Stadt Dresden fördert 
die Gesundheit am Ar-
beitsplatz unter Berück-
sichtigung geschlechter-
differenzierter Ansätze. 

 Feedbacks sowie Teil-
nahme an einschlägigen 
Veranstaltungen, zum Bei-
spiel Gesundheitstag 

 Bereitstellung von ver-
waltungsinternen ziel-
gruppenspezifischen 
Schulungsangeboten zum 
Thema „Gesundheit“ 
(beispielsweise auch im 
Zusammenhang mit der 
Sensibilisierung für die 
Belange trans- und inter-
geschlechtlicher Men-
schen) 

hoch GB 1 / Amt 10; GB 5 / 
Amt 53 

 

 Weiterentwicklung des 
Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements, auch 
unter geschlechterdiffe-
renzierten Aspekten mit 
entsprechenden Angebo-
ten sowie unter Einbin-
dung einschlägiger Insti-
tutionen 

hoch GB 1 / Amt 10  

Die Stadt Dresden schafft 
Rahmenbedingungen, 
welche die Vereinbarkeit 
von Familie / Privatleben 
und Beruf optimieren 

 Geschlechterdifferenzierte 
Daten zu Beschäftigten 
hinsichtlich der Nutzung 
von „Eltern- und Pflege-
zeit“  

 Unterstützung bei der 
Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie / 
Pflege (zum Beispiel 
durch Anwendung 

sehr hoch FB; GB 1 / Amt 10 (Rah-
menbedingungen); alle 
Geschäftsbereiche 
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

und fördern. bestehender Rege-
lungen zur Verein-
barkeit von Beruf und 
Familie wie der 
Dienstverordnung mo-
biles Arbeiten/Tele-
heimarbeit) sowie bei 
sonstigen Bedarfen 

 Erarbeitung von Veran-
staltungsangeboten mit 
dem Ziel der Sensibilisie-
rung insbesondere von 
Führungskräften und Per-
sonalverantwortlichen 

sehr hoch GB 1 / Amt 10  

 Unterstützung für die 
Mitarbeitenden mit Kin-
dern, ihren Jahresurlaub 
in den Schulferien zu neh-
men 

hoch alle Geschäftsbereiche  

   Unterstützung männli-
cher Mitarbeiter bei der 
Wahrnehmung des El-
ternzeitangebotes  

sehr hoch alle Geschäftsbereiche  

   Intensivere Bekanntma-
chung des verwaltungsin-
ternen Väternetzwerkes 

hoch FB/alle Geschäftsberei-
che 

 

 
Artikel 13 – Bildungswesen und lebenslanges Lernen 

(1) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner anerkennt das Recht aller Menschen auf Bildung sowie auf Zugang zu Berufs- und Weiterbildung. Die / der Unter-

zeichner/-in anerkennt die bedeutsame Rolle der Bildung in allen Lebensphasen für die Schaffung echter Chancengleichheit durch die Vermittlung grundle-

gender Qualifikationen für Leben und Beruf sowie durch die Eröffnung neuer Möglichkeiten der beruflichen Entfaltung. 
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(2) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner verpflichtet sich, im Rahmen des eigenen Kompetenzbereiches den gleichberechtigten Zugang zu Schul-, Berufs- 

und Weiterbildung für Frauen und Männer, Mädchen und Jungen sicherzustellen und zu fördern. 

(3) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner anerkennt die Notwendigkeit, stereotype Rollenkonzepte von Frauen und Männern in allen Bereichen der Bildung 

zu beseitigen. Zu diesem Zweck verpflichtet sie / er sich, folgende Maßnahmen durchzuführen beziehungsweise zu fördern: 

 Prüfung von Lehrmitteln an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen sowie von Lehrmethoden, um sicherzustellen, dass diese stereotypen Hal-

tungen und Praktiken entgegenwirken 

 Durchführung spezieller Aktionen zur Förderung nichttraditioneller Entscheidungen in der Berufswahl 

 ausdrückliche Einbeziehung von Elementen, welche die Bedeutung der gleichen Mitwirkung von Frauen und Männern an demokratischen Prozessen 

betonen, in Kurse für politische Bildung und Neubürger/-innen 

(4) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner anerkennt, dass die Organisation von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen ein wichtiges Modell für Kinder 

und Jugendliche darstellt. Daher verpflichtet sie / er sich, die ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern auf allen Ebenen der Schulverwaltung 

und -leitung zu fördern. 

 

Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

Die Stadt Dresden setzt 
sich für die Herstellung 
von Bildungsgerechtigkeit 
ein. Ziel ist die Entkopp-
lung von sozialer Her-
kunft, Geschlecht und Bil-
dungserfolg, somit die 
Eindämmung sozialer 
Ausgrenzung zur Erhö-
hung der Chancengerech-
tigkeit. Dabei verfolgt sie 
bildungsphasenübergrei-
fende Ansätze und strebt 
an, die Rahmenbedingun-
gen für Familien weiter 

 Indikatoren des Dresdner 
Bildungsberichtes (und 
Fortschreibungen) sowie 
entsprechende Handlungs-
konzepte 

 Teilnahme an einschlägi-
gen Veranstaltungen 

 GDBD 
 gendersensible pädagogi-

sche Praxis in allen kom-
munalen Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe 
auf der Basis der entspre-
chenden Fachkonzepte 

 Verankerung der Aufga-
ben Bildungsplanung und 
-steuerung (Bildungsma-
nagement und Bildungs-
monitoring) in die Verfah-
rensabläufe der Stadtver-
waltung 

hoch GB 2 / Bildungsbüro  

 Implementierung der Fa-
chexpertisen der ein-
schlägigen Landesarbeits-
gemeinschaften (LAG) 
und ihrer Fachstellen für 
geschlechterreflektie-
rende Arbeit in kommu-
nale Bildungskonzepte 

mittel GLB über Netzwerke   
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

zu verbessern. Generatio-
nenübergreifende Famili-
enfreundlichkeit gilt da-
bei als Voraussetzung für 
Bildungsgerechtigkeit. 

 Verstetigung eines ge-
schlechtsspezifischen 
Projektes nach Paragraf  
13, Artikel 1, SGB VIII 
(Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz / KJHG; Jugend-
werkstatt) mit Schwer-
punkt „Junge Mütter“ als 
Erprobung zur Aufnahme 
einer Ausbildung oder Be-
schäftigung  

hoch GLB über Netzwerke; GB 
2 / Amt 51 

 

 Verstetigung des Projek-
tes „Homologie“ in der 
Dresdner Schullandschaft 

mittel GLB über Netzwerke  

 
Artikel 14 – Gesundheit 

(1) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner anerkennt das Recht aller Menschen auf ein hohes Niveau körperlicher und geistiger Gesundheit und bekräftigt, 

dass für den Genuss dieses Rechtes der Zugang zu qualitativ hochwertigen Gesundheitsdiensten, medizinischer Behandlung und Präventivgesundheits-

diensten für Frauen und Männer unabdingbar ist. 

(2) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner anerkennt, dass die Sicherstellung gleicher Chancen auf einen guten Gesundheitszustand und gute medizinische 

und Gesundheitsdienste für Frauen und Männer die unterschiedlichen Bedürfnisse beider Geschlechter berücksichtigen muss. Darüber hinaus anerkennt 

sie / er, dass diese Bedürfnisse sich nicht nur aus biologischen Unterschieden ergeben, sondern auch aus unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbedingun-

gen und aus stereotypen Haltungen und Vorurteilen. 

(3) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner erklärt, im eigenen Verantwortungsbereich alle zumutbaren Handlungen setzen zu wollen, um das höchst mögli-

che Gesundheitsniveau der Bürger/-innen zu fördern und sicherzustellen. Zu diesem Zweck verpflichtet sie / er sich, folgende Maßnahmen durchzuführen 

beziehungsweise zu fördern: 

 Einbeziehen eines Genderansatzes in die Planung, Finanzierung und Erbringung von Gesundheits- und medizinischen Diensten 

 Sicherstellen, dass gesundheitsfördernde Aktivitäten wie etwa die Anregung gesunder Ernährungsweisen und körperlicher Bewegung auch die un-

terschiedlichen Bedürfnisse und Einstellungen von Frauen und Männern berücksichtigen 
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 Sicherstellen, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen sowie in der Gesundheitsförderung verstehen, wie das Geschlecht medizinische und Gesund-

heitsdienste beeinflusst, und die unterschiedlichen Erfahrungen von Frauen und Männern mit Gesundheitsdiensten berücksichtigen 

 Sicherstellen, dass Frauen und Männer Zugang zu entsprechenden Gesundheitsinformationen erhalten 

 

Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

Die Stadt Dresden achtet 
auf eine geschlechterge-
rechte Gesundheitsförde-
rung sowie auf geschlech-
tergerechte Angebote im 
Gesundheitswesen. Spe-
zifische Beratungseinrich-
tungen werden sicherge-
stellt. 
 
Die Stadt Dresden be-
rücksichtigt dabei beson-
ders die Belange Alleiner-
ziehender. 

 geschlechterdifferenzierte 
Daten (inklusive entwickel-
ter Kontrollmechanismen 
wie zum Beispiel der Evalu-
ation) zu Menschen, die an 
entsprechenden Veranstal-
tungen teilnehmen 

 daraus abgeleitet: Erstel-
lung von genderdifferen-
zierenden Maßnahmen 
und Projekten der Gesund-
heitsförderung und -prä-
vention 

 Sicherung und Weiterent-
wicklung geschlechtsspe-
zifischer Gesundheitspro-
jekte und -maßnahmen 
mit verschiedenen Ko-
operationspersonen 

hoch GB 5 / Amt 53 über Netz-
werke 

 

 (weitere) Entwicklung 
und Verstetigung von 
Modellprojekten (ähnlich 
„Fit im Park“ oder „Vom 
Mann zum Vater“) 

mittel GB 5 / Amt 53  

 Bereitstellung und Wei-
terentwicklung von ein-
schlägigem, auch mehr-
sprachigem Informations-
material, Bedarfsplanun-
gen und entsprechenden 
Maßnahmen, auch im Be-
reich der Prävention 

hoch GB 5 / Amt 53  

 Ausweitung der Einbezie-
hung des Genderaspektes 
in sämtliche einschlägige 
Analysen und Pläne der 
Stadtverwaltung 

hoch alle Geschäftsbereiche  

 Veranstaltungen im Rah-
men der Angebote von 
gleichstellungsspezifi-
schen Facheinrichtungen 

hoch GLB und über Netz-
werke; GB 5 
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

sowie medizinischen In-
stitutionen (zum Beispiel 
Fachtage, thematisch ein-
schlägige Stammtische) 

 
Artikel 16 – Kinderbetreuung 

(1) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner anerkennt die wesentliche Rolle, die qualitativ hochwertige, leistbare und allen Eltern und Erziehungspersonen 

jeglicher Einkommensgruppe offenstehende Kinderbetreuung für die Förderung echter Gleichstellung von Frauen und Männern spielt, und dass es diese 

ermöglicht, Arbeit, gesellschaftliches Leben und Privatsphäre zu vereinbaren. Darüber hinaus anerkennt die / der Unterzeichner/-in den Beitrag, den eine 

solche Kinderbetreuung zum wirtschaftlichen und sozialen Leben sowie zur Kohäsion lokaler Gemeinschaften wie der Gesellschaft im Allgemeinen leistet. 

(2) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner verpflichtet sich, die Bereitstellung und Förderung einer solchen Kinderbetreuung – entweder direkt oder durch 

andere Leistungserbringer – zu einer Priorität zu machen, und verpflichtet sich weiter zur Förderung einer solchen Kinderbetreuung durch andere, wozu 

auch die Bereitstellung oder Unterstützung von Kinderbetreuung durch lokale Arbeitgeber zählt. 

(3) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner anerkennt darüber hinaus, dass die Kindererziehung eine Arbeitsteilung zwischen Männern, Frauen und der Ge-

sellschaft im Allgemeinen erforderlich macht, und verpflichtet sich, dem stereotypen Bild entgegenzuwirken, nach dem Kinderbetreuung vor allem als 

weibliche Aufgabe oder Verantwortung betrachtet wird. 

 

Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

Die Stadt Dresden sichert 
eine bedarfsgerechte Kin-
dertagesbetreuung für 
die Familien dieser Stadt. 

 Bedarfe von Familien wer-
den aller vier Jahre in einer 
Elternbefragung erhoben 

 jährliche Auswertung des 
Dresdner Elternportals zur 
Präferenz von Betreuungs-
angeboten und zum Nach-
frageverhalten 

 entsprechende Platzange-
bote für Mütter und Vä-
ter beziehungsweise Er-
ziehungsberechtigte zur 
Verfügung stellen, welche 
die individuellen Bedarfe, 
bezogen auf den Stadt-
teil, berücksichtigen 

hoch GB 2 / Amt 58  

 weiterhin Staffelung der 
Elternbeiträge für Allein-
erziehende und Zählkin-

hoch GB 2 / Amt 58  
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

der (unter anderem Ge-
schwisterkinder, siehe 
Beitragssatzung) 

 jährliche Abfrage der Kin-
dertageseinrichtungen an 
Mütter und Väter bezie-
hungsweise Erziehungs-
berechtigte zur Gestal-
tung der Öffnungszeiten 

hoch GB 2 / EB Kita  

 Verstetigung beziehungs-
weise Ausweitung des be-
darfsgerechten Angebo-
tes der Kinderbetreuung 
für/in Differenz- , Rand-
und Notfallzeiten  

hoch GLB über Netzwerke; GB 
2  

 

Die Stadt Dresden schafft 
ein qualitativ hochwerti-
ges Betreuungsangebot 
in Kindertageseinrichtun-
gen und Kindertagespfle-
gestellen unter der Be-
achtung des optimalen 
Einsatzes betriebswirt-
schaftlich-technischer 
und personeller Ressour-
cen für einen optimalen 
und qualitätsgerechten 
Betrieb in Kindertages-
einrichtungen auch mit 

 erhobene Bedarfe werden 
quantitativ und qualitativ 
im Fachplan / Bedarfsplan 
des EB Kita jährlich analy-
siert und fortgeschrieben. 
Unterschiedliche Bedarfe 
der Sozialräume und der 
Einrichtungen stehen da-
bei im Fokus. 

 abgestimmter Einrich-
tungs-Haushaltsplan bezo-
gen auf die unterschiedli-
chen Bedarfe der Einrich-
tungen 

 Gestaltung einer ge-
schlechterbewussten Öf-
fentlichkeitsarbeit nach 
innen und außen 

hoch GB 2 / EB Kita, Amt 58  

 Verankerung der Ge-
schlechterperspektive in 
den Konzeptionen der 
Kindertageseinrichtungen 
und Tagespflegestellen 

hoch GB 2 / EB Kita, Amt 58  

 einrichtungsbezogene Be-
achtung der Thematik in 
der (Beratungs-)Tätigkeit 
der Fachberatungen 

hoch GB 2 / EB Kita  

 Berücksichtigung von 
Gender Mainstreaming in 

hoch GB 2 / EB Kita, Amt 58  
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

dem Ziel der Vereinbar-
keit von Familie und Be-
ruf. 
 
Die Stadt Dresden setzt 
die geschlechterreflektie-
rende Pädagogik auf der 
Grundlage des Bildungs-, 
Erziehungs- und Betreu-
ungsauftrages um und 
wirkt auf eine entspre-
chende Zusammenset-
zung der Teams in den 
Kindertageseinrichtungen 
hin. 

 Verankerung des Themen-
feldes Gender 
Mainstreaming und der 
geschlechtsbewussten Ar-
beit mit Mädchen und Jun-
gen beziehungsweise zu 
geschlechtlicher Vielfalt im 
Leitbild des EB Kita 

 geschlechterreflektierte 
Bildungs- und Erziehungs-
arbeit in einschlägigen Ein-
richtungen 

 Aufnahme der Genderper-
spektive im Personalent-
wicklungsplan des EB Kita 

allen Fachbereichen / Ab-
teilungen des EB Kita, 
Amt 58 

 Verstetigung von Fort- 
beziehungsweise Weiter-
bildungen für haupt- und 
ehrenamtliche Kinderbe-
treuung im Hinblick auf 
Geschlechtsspezifik 

hoch GLB über Netzwerke; GB 
2 / EB Kita 

 

 verstärkte Bemühungen 
zur Gewinnung männli-
cher pädagogischer Fach-
kräfte (ohne Benachteili-
gung entsprechend fach-
lich geeigneter Frauen) in 
Kindertageseinrichtun-
gen, auch in Leitungs-
funktionen sowie in der 
trägereigenen Fachbera-
tung 

hoch GB 2 / EB Kita  

 themenbezogene Fortbil-
dungsangebote für päda-
gogische Fachkräfte nach 
individuellem Bedarf 

hoch GB 2 / EB Kita, Amt 58  

 Nutzung von sozialraum-
bezogenen Gremien für 
den Erfahrungsaustausch 
zu unterschiedlich besetz-
ten Teamkonstellationen 
von Frauen und Männern 

hoch GB 2 / EB Kita  
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

Die Stadt Dresden fördert 
die Leistungserbringung 
im Bereich Kindertages-
betreuung durch Träger 
der freien Jugendhilfe un-
ter Beachtung entspre-
chender Qualitätspara-
meter. 

 Laut Stadtratsbeschluss 
werden mit allen Trägern 
von Kindertageseinrichtun-
gen Qualitätsentwicklungs-
vereinbarungen für die 
Trägerarbeit abgeschlos-
sen. Die Entwicklungsver-
einbarungen beinhalten 
die Aspekte der ge-
schlechtsbewussten Päda-
gogik. 

 Qualitätsentwicklungsge-
spräche mit freien Trä-
gern zur Verankerung von 
Parametern zur ge-
schlechtsbewussten Pä-
dagogik 

hoch GB 2 / Amt 58  

 das Amt 58 stellt bei Be-
darf Beratung zur Umset-
zung einer geschlechtsbe-
wussten Pädagogik in der 
Kindertagesbetreuung für 
freie Träger der Jugend-
hilfe und Kindertagespfle-
gestellen zur Verfügung 

hoch GB 2 / Amt 58  

Die Zusammenarbeit von 
pädagogischen Fachkräf-
ten und Tagespflegeper-
sonen im Sinne einer Er-
ziehungspartnerschaft er-
folgt mit Müttern und Vä-
tern beziehungsweise der 
erziehungsberechtigten 
Person unter Beachtung 
unterschiedlicher Famili-
enkonstellationen. 

 Informationen, Einladun-
gen, Anschreiben richten 
sich immer an Mütter und 
Väter gleichermaßen be-
ziehungsweise an alle Er-
ziehungsberechtigten 

 Die Einbeziehung von Müt-
tern und Vätern bezie-
hungsweise der Erzie-
hungsberechtigten in die 
pädagogischen Anliegen 
erfolgt mit der Absicht, sel-
bige zu erreichen 

 geschlechtsbewusste Be-
teiligung von Müttern 
und Vätern (bewusste 
Einbeziehung auch nur ei-
nes Elternteiles, falls kein 
zweites vorhanden) bei 
allen Angeboten / Aktivi-
täten in der Kindertages-
einrichtung 

hoch GB 2 / EB Kita  

 Beachtung in der Zusam-
mensetzung des Elternra-
tes von Müttern und Vä-
tern 

hoch GB 2 / EB Kita  

 geschlechtsbewusste 
Kommunikation mit Müt-
tern und Vätern, insbe-
sondere in Elterngesprä-
chen 

sehr hoch GB 2 / EB Kita  
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Artikel 20 – Kultur, Sport und Freizeit 

(1) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner anerkennt das Recht aller Menschen auf Mitwirkung an kulturellem Leben und Kunstgenuss. 

(2) Darüber hinaus anerkennt der / die Unterzeichner/-in die Rolle des Sportes als Beitrag zum Leben einer Gemeinschaft und zur Sicherstellung des Rechtes 

auf Gesundheit gemäß Artikel 14. Außerdem anerkennt die / der Unterzeichner/-in das Recht von Frauen und Männern auf gleichen Zugang zu Kultur-, 

Freizeit- und Sportaktivitäten. 

(3) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner anerkennt, dass Frauen und Männer unterschiedliche Erfahrungen und Interessen im Hinblick auf Kultur, Sport 

und Freizeit haben und diese das Ergebnis stereotyper Haltungen und Handlungen sein können, und verpflichtet sich daher, Maßnahmen durchzuführen 

beziehungsweise zu fördern, zu denen je nach Erfordernis die folgenden zählen: 

 Sicherzustellen, dass Frauen und Männer, Jungen und Mädchen so weit wie möglich die gleichen Möglichkeiten und den gleichen Zugang zu Sport-, 

Freizeit- und Kultureinrichtungen und -aktivitäten haben 

 Frauen und Männer, Jungen und Mädchen zu ermutigen, gleichermaßen an Sport- und Kulturaktivitäten teilzunehmen, und zwar auch an jenen, die 

traditionell als vor allem „männlich“ beziehungsweise „weiblich“ betrachtet werden 

 Künstler/-innen sowie Kultur- und Sportvereine anzuregen, kulturelle und sportliche Aktivitäten zu fördern, die stereotypen Bildern von Frauen und 

Männern entgegenwirken 

 öffentliche Bibliotheken anzuregen, Geschlechterstereotype in ihren Beständen an Büchern und sonstigen Materialien sowie in ihren Werbeaktivitä-

ten in Frage zu stellen 

 

Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

Die Stadt Dresden setzt 
sich dafür ein, dass bil-
dende Kunst von Frauen 
(im Sinne von Künstlerin-
nen) deutlicher wahrge-
nommen wird. 
 
Die Stadt Dresden unter-
stützt Kunstschaffende 
hinsichtlich der Verein-
barkeit von Familie und 
Beruf. 

 geschlechterdifferenzierte 
Daten (inklusive entwickel-
ter Kontrollmechanismen 
wie zum Beispiel der Evalu-
ation) hinsichtlich der Ge-
schlechterverhältnisse in 
der Dresdner Philharmonie 

 geschlechterdifferenzierte 
Daten (inklusive entwickel-
ter Kontrollmechanismen 
wie zum Beispiel der Evalu-

 entsprechend der jeweili-
gen Datenauswertung zur 
Erhöhung des Frauen- o-
der Männeranteiles 

hoch GB 4 / Amt 41  

 Bedarfsermittlung im 
künstlerischen Bereich 
bezüglich der Kinderbe-
treuung (beispielsweise 
zur Förderung von weibli-
chen Kunstschaffenden 
mit Kindern) und mit Blick 
auf Randzeiten (Abende, 

hoch GB 4 / Amt 41  
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

 
Die Stadt Dresden setzt 
sich für eine geschlech-
tergerechte Kunstver-
mittlung (Kunstpädago-
gik) in verschiedenen ge-
sellschaftlichen Bildungs-
bereichen und Institutio-
nen ein. 

ation) hinsichtlich der Ge-
schlechterverhältnisse bei 
der Verleihung von Ehren-
titeln (Kammermusik, 
Kammervirtuosität) 

 Anteil von Frauen und 
Männern in Entschei-
dungsgremien im Kunst- 
und Kulturbereich 

 Anteil von Frauen und 
Männern bei Preisverlei-
hungen der LH Dresden 
(zum Beispiel Kunst- und 
Förderpreis) 

 

Wochenenden) gemäß 
den Diensten von Orches-
tern und künstlerischen 
Ensembles der LHD 

 Sicherung beziehungs-
weise Erhöhung der För-
derung entsprechender 
(Sozio-)Kultureinrichtun-
gen zur Sichtbarmachung 
geschlechterreflektierter 
Perspektiven in und 
durch Kunst und Kultur 

hoch GB 4 / Amt 41  

 verstärkte Bemühungen 
zur Gewinnung männli-
cher Fachkräfte im Be-
reich der Kunstpädagogik, 
auch unter dem Aspekt 
der Vorbildfunktion be-
sonders für Jungen 

hoch GB 4 / Amt 41  

 Abstimmung kunstpäda-
gogischer Angebotsin-
halte auf geschlechterdif-
ferenzierte Interessenla-
gen 

hoch GB 4 / Amt 41  

 Beachtung des Genderas-
pektes bei der Planung 
und dem Neubau von 
Kultureinrichtungen 

hoch GB 4 / Amt 41  

 verstärkte Einbeziehung 
der Genderperspektive in 
den Kulturentwicklungs-

hoch GB 4 / Amt 41  
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

plan sowie Fachinstru-
mentarien von Kulturein-
richtungen 

 Schaffung von angemes-
senen Rahmenbedingun-
gen für die künstlerische 
Arbeit 

hoch GB 4 / Amt 41  

 Sensibilisierung der Öf-
fentlichkeit für Gleichstel-
lung in der Kunst durch 
einschlägige Projekte und 
Vernetzungen 

hoch GB 4 / GLB über Netz-
werke 

 

 Einbeziehung des Themas 
geschlechtliche Vielfalt in 
bibliothekarische Ange-
botsinhalte 

hoch GB 4 / Amt 42  

 verstärkte Berücksichti-
gung der Interessen von 
und befördernde Mög-
lichkeiten für Künstlerin-
nen 

hoch GB 4 / Amt 41  

Die Stadt trägt Sorge da-
für, dass bei Jungen und 
Mädchen gleichermaßen 
das Interesse am Lesen 
gefördert wird. 

 geschlechterdifferenzierte 
Daten (inklusive entwickel-
ter Kontrollmechanismen 
wie zum Beispiel der Evalu-
ation) 

 Verankerung des Konzep-
tes Gender Mainstreaming 
in der Aus- und Fortbil-
dung ehrenamtlicher Lese-
patinnen und -paten 

 Erhöhung des Anteiles 
männlicher Leser durch 
Informationen, Aktionen 

mittel GB 4 / Amt 42  

 Berücksichtigung beson-
derer Interessen von Jun-
gen bei Konzepten, wie 
zum Beispiel „Buchsom-
mer“ 

hoch GB 4 / Amt 42  
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

Die Stadt Dresden wirkt 
auf eine Etablierung von 
Sport und Bewegung hin; 
Angebote, Organisations-
formen und Sportstätten 
sollen diesbezüglich opti-
miert und zukunftsge-
recht gestaltet werden. 

 geschlechterdifferenzierte 
Daten hinsichtlich der Nut-
zung von Sportangeboten 

 Umsetzung der Maßnah-
men inklusive der Reali-
sierungsschritte der 
Sportstrategie der LH 
Dresden bis 2030 (hier: 
Fortschreibung der Sport-
entwicklungsplanung in 
der LH Dresden [FoSep]) 
auch im Hinblick auf ge-
schlechtliche Vielfalt mit 
Schaffung entsprechen-
der Sportangebote bezie-
hungsweise Nutzungsan-
lagen und -zeiten 

hoch GB 1 / EB Sport  

 Diskriminierungsspezifika 
vor allem in Bezug auf 
LSBTIAQ*-Menschen wer-
den in Dresdner Sport-
stätten untersucht und 
diesen öffentlich entge-
gengewirkt. Die Darstel-
lung der notwendiger-
weise vollständigen Um-
frageergebnisse (zum Bei-
spiel Onlinebefragung 
Sport und Bewegung in 
Dresden) für die Öffent-
lichkeit muss derart ge-
währleistet werden, dass 
ein Rückschluss auf die 
individuellen Antworten 
nicht möglich ist. 

hoch GB 1 / EB Sport  
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

    Unterstützung von Initia-
tiven, Projekten, Veran-
staltungen, die geschlech-
terreflektierte Sport- und 
Kulturangebote vorhalten 

hoch GB 1 / EB Sport; GB 4  

 
Artikel 22 – Geschlechterspezifische Gewalt 

(1) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner anerkennt, dass geschlechterspezifische Gewalt, der vor allem Frauen zum Opfer fallen, eine Verletzung grundle-

gender Menschenrechte darstellt und gegen die Würde und körperliche und emotionale Integrität von Menschen verstößt. 

(2) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner anerkennt, dass sich geschlechterspezifische Gewalt auf der Täterseite aus der Vorstellung von der Überlegenheit 

eines Geschlechtes über das andere im Rahmen eines ungleichen Machtverhältnisses ergibt. 

(3) Daher verpflichtet sich die / der Unterzeichner/-in, Politiken und Aktionen gegen geschlechterspezifische Gewalt ins Leben zu rufen und zu intensivieren, 

zu denen auch die folgenden zählen: 

 Bereitstellung oder Unterstützung von spezifischen Hilfsstrukturen für Opfer 

 Bereitstellung öffentlicher Informationen über im Gebiet vorhandene Hilfseinrichtungen in allen lokalen Hauptsprachen 

 Sicherstellen, dass professionelle Mitarbeiter/-innen für das Erkennen und die Unterstützung von Opfern ausgebildet sind 

 Sicherstellen, dass die entsprechenden Dienste, das heißt Polizei, Gesundheits- und Wohnungsbehörden, effizient koordiniert sind 

 Förderung von Bewusstseinsbildungskampagnen und Informationsprogrammen für potenzielle und tatsächliche Opfer und Täter 

 

Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

Die Stadt Dresden be-
zieht aktiv Stellung gegen 
Gewalt an allen Ge-
schlechtern. Sie stellt ein 
angemessenes Angebot 
an Leistungen zum 
Schutz, zur Unterstützung 
und Beratung von Be-

 geschlechterdifferenzierte 
Daten (inklusive entwickel-
ter Kontrollmechanismen 
wie zum Beispiel der Evalu-
ation) zur gemeldeten An-
zahl von Übergriffen 

 Zahl der Betreuungen im 
Frauenschutzhaus und in 

 Erhalt beziehungsweise 
Förderungen von Bera-
tungseinrichtungen und 
bedarfsgerechten Bera-
tungskapazitäten zur Ge-
waltprävention sowie zur 
Beendigung von Gewalt 
und Schutz vor weiteren 
Gewalthandlungen 

hoch GB 5 / Amt 50 und über 
Netzwerke 
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

troffenen sicher. sie be-
kennt sich zudem zu den 
Zielen, die sich aus dem 
„Übereinkommen des Eu-
roparates zur Verhütung 
und Bekämpfung von Ge-
walt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt“ (Istan-
bul-Konvention) in Bezug 
auf Schutz vor häuslicher 
und sexualisierter Gewalt 
ergeben. 

der Männerschutzwoh-
nung 

 Zahl der Betreuungen in 
der Mädchenzuflucht 

 Zahl der Betreuung von 
Müttern und Vätern mit 
Kindern in beziehungs-
weise durch Einrichtungen 
freier Träger oder der 
Kommune 

 Anzahl der geförderten Be-
ratungs- und Betreuungs-
projekte 

 Inanspruchnahme der An-
gebote nach Geschlecht 

 grundsätzliche und an-
lassbezogene Sicherung 
und Entwicklung von gen-
dersensiblen Angeboten 
für Frauen und Männer 
sowie LSBTIAQ* in ausrei-
chender Anzahl 

hoch GLB; GB 2 / Amt 51; GB 5 
/ Amt 50 

 

 Deckung des Bedarfs an 
Zufluchtsmöglichkeiten 
vor häuslicher Gewalt für 
Frauen und Kinder gemäß 
Strategiepapier bezie-
hungsweise Rahmenkon-
zept zur Umsetzung der 
Istanbul-Konvention für 
Dresden 

hoch GB 5 / Amt 50 und über 
Netzwerke; GB 6 / Amt 
65 

 

 Sicherung und barrierear-
mer Ausbau des beste-
henden Frauenschutz-
hauses sowie Sicherung 
der barrierearmen Frau-
enschutzwohnung  

hoch GLB; GB 5 / Amt 50  

 Schaffung von ausrei-
chend barrierefreien 
(nach DIN-Norm) Plätzen 
in einer Frauen- und Kin-
derschutzeinrichtung 

hoch GB 5 / Amt 50; GB 6 / 
Amt 65 

 

 Schaffung einer regiona-
len Clearingstelle mit 24-
Stunden-Notruf 

hoch GB 5 / Amt 50  
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

 Sicherung bedarfsdecken-
der und barrierefreier Zu-
fluchtmöglichkeiten vor 
häuslicher Gewalt für 
Männer und ihre Kinder  
gemäß Strategiepapier 
beziehungsweise Rah-
menkonzept zur Umset-
zung der Istanbul-Kon-
vention für Dresden 

hoch GLB über Netzwerke; GB 
5 / Amt 50 und über 
Netzwerke 

 

 Prüfung des Bedarfs einer 
Zufluchtsstelle für Jungen  

hoch GB 2  

 Arbeitsgruppen und Ver-
netzungstreffen zu ein-
schlägigen Themen 

hoch GLB; GB 5  

 Fortbildungen und Schu-
lungen zu einschlägigen 
Themen durch entspre-
chendes Fachpersonal 

hoch GLB über Netzwerke; GB 
5 

 

 Unterstützung von Opfer-
schutzgruppen 

hoch GB 5  

 weitere Vernetzung der 
Vielzahl von thematisch 
einschlägigen Institutio-
nen und Anlaufstellen un-
ter anderem zur Täter/-
innenberatung 

hoch GLB (federführend); GB 5 
/ Amt 50 

 

 verstärktes Aufgreifen 
des Themenfeldes in der 
Öffentlichkeit, unter an-
derem durch Aktionen, 

hoch  GLB; GB 5  
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

Fachveranstaltungen so-
wie Aktionstage und The-
menjahre; Bereitstellung 
von Infomaterial et 
cetera 

 Etablierung und Siche-
rung einer Betreuungs-
möglichkeit für übergrif-
fige Jungen und männli-
che Heranwachsende, die 
durch den Kinder- und Ju-
gendnotdienst nicht lang-
fristig betreubar sind be-
ziehungsweise die in an-
dere Wohnformen der Ju-
gendhilfe nicht aufge-
nommen werden können 

hoch GB 2 / Amt 51  

    Entwicklung von Stan-
dards für die Beratung 
von Kindern gewaltbe-
troffener Eltern sowie 
hinsichtlich der Gestal-
tung von Schnittstellen 
zur Leistungsverpflich-
tung der Jugendhilfe 

hoch GB 2 / Amt 51; GB 5 / 
Amt 50 und über Netz-
werke 

 

 
Artikel 26 – Mobilität und Verkehr 

(1) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner anerkennt, dass Mobilität und Zugang zu Verkehrsmitteln grundlegende Bedingungen für Frauen und Männer 

darstellen, um viele ihrer Rechte, Aufgaben und Aktivitäten wahrnehmen zu können, wozu auch der Zugang zu Arbeit, Bildung, Kultur und wichtigen 

Dienstleistungen zählt. Außerdem anerkennt die / der Unterzeichner/-in, dass die Nachhaltigkeit und der Erfolg einer Gemeinde oder Region in wesentli-

chem Ausmaß von der Entwicklung einer effizienten, qualitativ hochwertigen Verkehrsinfrastruktur und öffentlicher Verkehrsmittel abhängt. 
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(2) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner anerkennt darüber hinaus, dass Frauen und Männer in der Praxis oft unterschiedliche Bedürfnisse und Nutzungs-

arten von Mobilität und Verkehrsmitteln aufweisen, was sich aus Faktoren wie Einkommen, Betreuungsaufgaben oder Arbeitszeiten ergibt, und dass 

Frauen öffentliche Verkehrsmittel tendenziell intensiver nutzen als Männer. 

(3) Daher verpflichtet sich die / der Unterzeichner/-in, 

a. die entsprechenden Mobilitätsbedürfnisse und Nutzungsarten von Frauen und Männern aus städtischen wie ländlichen Kommunen zu berücksichtigen, 

b. sicherzustellen, dass die den Bürgerinnen und Bürgern im Hoheitsgebiet des Unterzeichners / der Unterzeichnerin zur Verfügung stehenden Verkehrs-

mittel dazu beitragen, besondere wie gemeinsame Bedürfnisse von Frauen und Männern abzudecken und echte Gleichstellung von Frauen und Män-

nern auf lokaler Ebene zu erreichen. 

(4) Darüber hinaus verpflichtet sich die / der Unterzeichner/-in, die allmähliche Verbesserung der öffentlichen Verkehrsmittel in beziehungsweise für das 

Hoheitsgebiet einschließlich intermodaler Verbindungen zu fördern, um so die besonderen wie gemeinsamen Bedürfnisse von Frauen und Männern im 

Hinblick auf zuverlässige, leistbare, sichere und leicht zugängliche Verkehrsmittel abzudecken und zu nachhaltiger Entwicklung beizutragen. 

 

Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

Die Stadt Dresden be-
rücksichtigt die unter-
schiedlichen Mobilitäts-
muster von Frauen und 
Männern in der Verkehrs-
planung. 

 gendergerechte Erhebung 
und Auswertung des Mo-
dal Split 

 Auswertung der regelmä-
ßigen Beschäftigtenbefra-
gungen zum Mobilitätsver-
halten unter geschlechter-
differenzierten Aspekten 

 Auswertung des regelmä-
ßig erstellten Dresdner 
Verkehrsbetriebe (DVB)-
Kundenbarometers nach 
geschlechterdifferenzier-
ten Aspekten 

 systematische Berück-
sichtigung geschlechter-
differenzierter Interessen 
/ Gender Mainstreaming 
bei der Erstellung von 
Plänen (wie Verkehrsent-
wicklungsplan – VEP; 
Dresdner Mobilitätsplan 
2035+), Konzepten (Inte-
griertes Stadtentwick-
lungskonzept – INSEK) 
und weiteren Berichten 

sehr hoch GB 6 / Ämter 61 und 66; 
GB 7 / Amt 86 

 

 Erhalt und Intensivierung 
der Einbindung des 
Genderthemas in den 
Aufgabenbereich des ver-
waltungsinternen Mobili-
tätsteams 

sehr hoch  GB 6 / Amt 61  
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

Die Stadt Dresden ermög-
licht eine geschlechterge-
rechte Zugänglichkeit und 
Nutzung öffentlicher 
Räume (Straßen, Plätze, 
Parks et cetera) und Bau-
ten. Dies gilt auch in Be-
zug auf Mehrfachdiskri-
minierungen. 

 Verankerung von Gender 
Mainstreaming in Bebau-
ungsplänen der Stadtpla-
nung 

 geschlechterdifferenzierte 
Daten / Partizipationspro-
zesse zur Nutzung und Ge-
staltung öffentlichen Rau-
mes 

 Erhalt von bestehenden 
beziehungsweise Durch-
führung weiterer Pilot-
projekte(n) zum Thema 
Sozialraumanalyse (auch) 
unter geschlechterdiffe-
renzierten und -spezifi-
schen Aspekten (zum Bei-
spiel Handlungskonzept 
Soziale Stadt Prohlis / Am 
Koitschgraben) 

mittel GB 6 / Amt 61  

 Beachtung bei der Fort-
schreibung des Aktions-
planes zur Umsetzung der 
UN-BRK 

hoch GB 6 / Amt 61  

Die Stadt Dresden setzt 
Rahmenbedingungen, da-
mit sich alle Geschlechter 
im öffentlichen Raum frei 
und sicher bewegen kön-
nen. 

 geschlechterdifferenzierte 
Daten / Partizipationspro-
zesse (inklusive entwickel-
ter Kontrollmechanismen 
wie zum Beispiel der Evalu-
ation) zur Nutzung und Ge-
staltung öffentlichen Rau-
mes 

 Auswertung des regelmä-
ßig erstellten DVB-Kunden-
barometers nach ge-
schlechterdifferenzierten 
Aspekten 

 standardmäßige Berück-
sichtigung geschlechter-
differenzierter Belange 
hinsichtlich Sicherheit, 
Einsehbarkeit, Orientie-
rung und Beleuchtung zur 
Vermeidung unter ande-
rem von Angsträumen in 
sämtlichen Plänen für 
den öffentlichen Raum 

hoch GB 6 / Ämter 61 und 66; 
GB 7 / Amt 67 

 

 standardmäßige Einbezie-
hung der Geschlechter-
perspektive unter ande-
rem im Rahmen der sozi-
alen Folgenabschätzung 
in die Fortschreibung des 
Integrierten Energie- und 

sehr hoch alle Geschäftsbereiche  
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Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

Klimaschutzkonzeptes be-
ziehungsweise des Klima-
anpassungskonzeptes 

 standardmäßige Berück-
sichtigung der Ergebnisse 
der geschlechterdifferen-
zierten Auswertung des 
DVB-Kundenbarometers 
hinsichtlich der Gestal-
tung der lokalen Umwelt 
(zum Beispiel des Umfel-
des von Wartehäuschen, 
der Sicherheit im Öffentli-
chen Personennahver-
kehr – ÖPNV) 

hoch GB 6 / Amt 61; GB 7 / 
Ämter 67 und 86 

 

 
Artikel 27 – Wirtschaftliche Entwicklung 

(1) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner anerkennt, dass eine ausgewogene und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung ein wesentliches Merkmal jeder 

erfolgreichen Gemeinde oder Region darstellt und die eigenen Aktivitäten und Dienstleistungen auf diesem Gebiet beträchtlich zur Förderung der Gleich-

stellung von Frauen und Männern beitragen können. 

(2) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner anerkennt die Notwendigkeit, die weibliche Beschäftigungsquote und -qualität zu erhöhen, sowie auch, dass das 

Armutsrisiko im Zusammenhang mit Langzeitarbeitslosigkeit und unbezahlter Arbeit für Frauen besonders hoch ist. 

(3) Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner verpflichtet sich, hinsichtlich der Aktivitäten und Dienstleistungen auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwick-

lung die Bedürfnisse und Interessen von Frauen und Männern sowie die Chancen zur Förderung der Gleichstellung umfassend zu berücksichtigen und 

entsprechende Handlungen zu setzen, zum Beispiel: 

 Unterstützung von Unternehmerinnen 

 Sicherstellen, dass finanzielle und sonstige Formen der Unternehmensförderung auch die Gleichstellung der Geschlechter unterstützen 

 Ermutigung weiblicher beziehungsweise männlicher Auszubildender, Qualifikationen in Berufen anzustreben und zu erreichen, die traditionell als 

„männlich“ beziehungsweise umgekehrt als „weiblich“ gelten 
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 Ermutigung von Arbeitgeberinnen und -gebern, weibliche und männliche Lehrlinge und Auszubildende mit Fähigkeiten, Qualifikationen und Profilen 

einzustellen, die traditionell als „männlich“ beziehungsweise umgekehrt als „weiblich“ gelten 

 

Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

Die Stadt Dresden schafft 
ein Umfeld, das gleiche 
Zugangschancen für alle 
zum Arbeitsmarkt und 
die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie fördert, 
unabhängig ihres Ge-
schlechtes oder ihrer se-
xuellen Orientierung. 
 
Die Stadt Dresden enga-
giert sich besonders für 
alleinerziehende Mütter 
und Väter. 

 weiterhin Erfüllung des 
Rechtsanspruches auf Kita-
Plätze im Alter von 1 Jahr  

 Bedarfsgerechte Bereit-
stellung von Hortplätzen 

 gezielte Information von 
und über alleinerzie-
hende(n) Frauen und Män-
ner(n) 

 Nutzung der bereitgestell-
ten Angebote für Alleiner-
ziehende in Kennzahlen 
(beispielsweise Messe, 
Nottelefon, Beratungen, 
Vermittlungen) 

 Förderung der berufli-
chen Chancengleichheit 
von Frauen und Männern 
durch Abstimmung hin-
sichtlich (flexibler) Öff-
nungszeiten durch be-
darfsgerechte und fle-
xible Bereitstellung von 
Kindertagesbetreuungs-
plätzen mit bedarfsge-
rechten Öffnungszeiten 

sehr hoch GB 2 / Amt 58  

 Erhalt der Angebote hin-
sichtlich sozialer Infra-
struktur für Kinder und 
Jugendliche 

hoch GB 2 / Amt 51  

 Unterstützung des bzw. 
Mitwirkung im stadtwei-
ten Alleinerziehenden-
Netzwerk Dresden 

hoch GLB; GB 2 / Amt 51 und 
Amt 58; GB 5 / Amt 50 

 

Die Stadt Dresden ermög-
licht allen, unabhängig ih-
res Geschlechtes, glei-
chen Zugang zur Ausbil-
dungs- und Beschäfti-
gungsförderung. 
 
Die Stadt Dresden prüft 

 geschlechterdifferenzierte 
Daten (zum Beispiel Frau-
enförderplan) 

 Teilnahme an Führungs-
kräfteworkshops, bei-
spielsweise des JC 

 Feedbacks (zum Beispiel 
Checkliste zur Gestaltung 

 Verankerung von Gender 
Mainstreaming in sämtli-
chen einschlägigen Pro-
grammen und Richtlinien 

sehr hoch alle Geschäftsbereiche 
 

 

 Weiterführung von Infor-
mationsangeboten der 
Beauftragten für Chan-
cengleichheit am Arbeits-
markt (BCA) des JC (zum 

sehr hoch GB 5 / JC  



 

 37 

Ziel Indikatoren Maßnahmen Priorität Verantwortung Umsetzungsstand 

und ermöglicht Teilzeit-
ausbildung für Auszubil-
dende mit Kindern. 

altersgerechter Arbeitsbe-
dingungen) 

 Zusammenarbeit mit IHK, 
HWK und Ausbildungsträ-
gern beziehungsweise -
einrichtungen 

Beispiel für Alleinerzie-
hende) 

 Beibehaltung von Bera-
tungen in der Arbeitsver-
mittlung für Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber 

hoch GB 5 / JC  

 Neuauflage der Bro-
schüre „Beratungsange-
bote für Männer und 
Frauen“ 

mittel GB 5 / JC; GLB  

 Entwicklung von Strate-
gien zur Imageverbesse-
rung der Teilzeit-Ausbil-
dung 

hoch GB OB / Amt 80; GB 1 / 
Amt 10; GB 5 / JC; IHK; 
HWK und über Netz-
werke 

 

Die Stadt Dresden setzt 
sich für eine eigenstän-
dige Existenzsicherung 
von Frauen und Männern 
sowie das Schließen der 
Lohnlücke ein. 

 geschlechterdifferenzierte 
Daten zu Einkommensun-
terschieden zwischen 
Frauen und Männern (in-
klusive entwickelter Kon-
trollmechanismen wie zum 
Beispiel der Evaluation) 

 Statistiken / Evaluations-
studien zu weiblich geführ-
ten Unternehmen 

 Statistiken / Evaluations-
studien zu Frauenanteilen 
in Leitungspositionen 

 periodische öffentlich-
keitswirksame Veranstal-
tungen zum „Equal Pay 
Day“ 

hoch GLB über Netzwerke  

 verstärkte und systemati-
sche Unterstützung von 
Unternehmerinnen 
(Gründung und Nach-
folge) durch das Amt für 
Wirtschaftsförderung so-
wie weiterer Institutio-
nen 

sehr hoch GB OB / Amt 80  

 verstärkter kommunaler 
Einsatz (Sensibilisierungs-
maßnahmen) für die wei-
tere Erhöhung des Frau-
enanteiles in Führungspo-
sitionen der Wirtschaft 

sehr hoch GB OB / Amt 80  
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(auch in Aufsichtsräten 
städtischer Unterneh-
men) 

 Einbeziehung der städti-
schen Unternehmen, ins-
besondere der großen 
Beteiligungsunterneh-
men, durch Evaluation, 
Absprachen zu den Zielen 
der Gleichstellung und 
gemeinsame Reflektion 
als Teil der strategischen 
Unternehmenssteuerung 

hoch GB 7 (federführend)  

 Unterstützung der Unter-
nehmerinnentreffen des 
Vereins Die Wirtschafts-
frauen 

sehr hoch GLB; GB OB / Amt 80  

 


